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Nr. 52 Donnerstag, 30. Dezember 2021

Nr. 1 Erdaushubdeponie in 
Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 
vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 01 51 / 12 99 30 33 
von Montag bis Freitag geöffnet.  
Anmeldungen am Vortag!  
Kleinmengen werden nur noch ent-
gegen genommen, wenn zeitgleich 
eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 2 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist von Dezember bis Febru-
ar nur noch samstags von 9:00 bis 
13:00 Uhr geöffnet!  
Wir bitten um Beachtung!

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Bitte beachten Sie die geltenden 
Corona-Schutzmaßnahmen  
Nähere Informationen erhalten Sie 
auch unter   
www.awv-nordschwaben.de.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister 

Verwaltungsgemeinschaft  
Monheim (Stadt Monheim sowie 

die Gemeinden Buchdorf, Daiting, 
Rögling und Tagmersheim)

A) GEMEINDE DAITING

Nr. 1 1. Änderungssatzung 
der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Daiting 
(BGS-EWS) 
Redaktionelle Berich-
tigung

§ 4 der Änderungssatzung lautet 
richtig:

§ 11 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt 
geändert:  
Die Gebühr beträgt 2,51 Euro pro 
Kubikmeter Abwasser.

Wildfeuer 
Erster Bürgermeister

B)  GEMEINDEN RÖGLING  
UND TAGMERSHEIM

Nr. 1 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung 2021 
des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung 
der Gruppe rechts der 
Altmühl

Nachstehend wird, gem. Art. 25 
Abs. 1, 41 Abs.1 KommZG, 65 Abs. 

3 GO, die Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Gruppe rechts der Altmühl 
für das Haushaltsjahr 2021 bekannt 
gemacht.

Das Landratsamt Weißen-
burg-Gunzenhausen, als zuständige 
Aufsichtsbehörde, hat mit Schreiben 
vom 09.12.2021, Nr. 20-941-ZV09 
festgestellt, dass diese nicht zu bean-
standen ist.

Ab dieser Bekanntmachung liegt 
der Haushaltsplan eine Woche lang, 
die Haushaltssatzung während des 
Haushaltsjahres 2021 in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes öf-
fentlich zur Einsicht auf.

Nr. 2 Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung 
rechts der Altmühl, 
91799 Langenaltheim 
(Landkreis Weißen-
burg-Gunzenhausen) für 
das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 10, 21 der Ver-
bandssatzung und des Art. 41 Abs. 

1 des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) 
in Verbindung mit Art. 63 ff der Ge-
meindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt, er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 
1.016.050,– Euro

und im Vermögenhaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 
539.518,– Euro ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahme für Investitionen und Inve-
stitions-Fördermaßnahmen wird auf 
200.000,– Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
(1) Betriebskostenumlage  

Eine Betriebskostenumlage wird 
nicht erhoben.

(2) Investitionsumlage  
Eine Investitionsumlage wird 
nicht erhoben.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 50.000,– Euro festgesetzt.

§ 6
Weitere Festsetzungen werden nicht 
vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit 
dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Langenaltheim, den 09.12.2021
Zweckverband zur  

Wasserversorgung der Gruppe 
rechts der Altmühl

Maderer, Verbandsvorsitzender
Auernhammer 

Erster Bürgermeister
Riedelsheimer 

Erste Bürgermeisterin


